
Regeln für das Schießtraining: 

• Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein 
Abstand von mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen 
anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. 

• Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in 
Gruppen von maximal fünf Personen erfolgen. 

o Dies bedeutet, dass sich max. 4 Schützen + 1 Aufsicht auf den 25m 
Schießständen aufhalten dürfen und max. 1 Schütze auf dem 
100m Stand. Um allen unseren Mitgliedern ein Training zu 
ermöglichen, ist die Schießzeit pro Person auf 30 
Minuten begrenzt und jeder Schütze kann momentan nur 1x pro 
Woche zum Training kommen. 

o 10m Bahn geschlossen 
• Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte (Leihwaffen) müssen nach der 

Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden.  
• Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein 

Mindestmaß zu beschränken, dabei ist die Einhaltung eines 
Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb Metern zu 
gewährleisten. 

o Wir bitten euch die NSG nach eurer Trainingszeit zu verlassen. 
• Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche 

Person (Aufsicht) zu benennen, die für die Einhaltung der genannten 
Auflagen verantwortlich ist. Die Namen aller Trainings- bzw. 
Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie der Name der 
verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall zu dokumentieren 
(Schießkladde).  

• Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen 
sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 
14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

• Auf Grund der Begrenzung der Schießzeiten ist momentan das Schießen 
für Gastschützen nicht möglich! 

• Bitte achtet auf eure persönliche Hygiene (Masken, Handdesinfektion, 
gründliches Händewaschen)! 

 


